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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO OÖ 1994 §49;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Aus § 49 OÖ BauO 1994 lässt sich ein Schutz des Interesses des Inhabers einer naturschutzrechtlichen Bewilligung an

der Verwirklichung seines Projektes auf dem vom Bauauftrag betro=enen Grundstück nicht ableiten. Dem

Beschwerdeführer kommt daher insofern kein rechtliches Interesse zu. § 49 OÖ BauO 1994 vermittelt dem

Beschwerdeführer als Inhaber einer naturschutzrechtlichen Bewilligung somit keine Parteistellung im

Bauauftragsverfahren.Aus Paragraph 49, OÖ BauO 1994 lässt sich ein Schutz des Interesses des Inhabers einer

naturschutzrechtlichen Bewilligung an der Verwirklichung seines Projektes auf dem vom Bauauftrag betro=enen

Grundstück nicht ableiten. Dem Beschwerdeführer kommt daher insofern kein rechtliches Interesse zu. Paragraph 49,

OÖ BauO 1994 vermittelt dem Beschwerdeführer als Inhaber einer naturschutzrechtlichen Bewilligung somit keine

Parteistellung im Bauauftragsverfahren.
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